
Erklärung zur Teilnahme (Nennung) an der  

100 Jahre Lions-Oldtimer-Ausfahrt 2017  
des Lions-Club-Berlin-Meilenwerk 

am 12. Mai 2017 

Die Veranstaltung wird nach folgenden Richtlinien durchgeführt: 

• Bestimmungen dieser Ausschreibung und eventuell zu erlassender Bulletins 
• Straßenverkehrsordnung (StVO) der Bundesrepublik Deutschland 
• Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) der Bundesrepublik Deutschland (gültig für Fahrzeuge mit deutscher Zulassung) 

Ich weiß, dass dieses ausgefüllte und unterschriebene Formular als Teilnahmeerklärung (Nennung) gilt. Mit meiner Unterschrift / den 
Unterschriften meines / meiner gesetzlichen Vertreter erkenne ich alle vom Veranstalter und von ihm beauftragten Personen festgelegten und mir 
zur Kenntnis gebrachten Regelungen an. Für deren Einhaltung bin ich allein verantwortlich. 

Leistung 
Im Rahmen der Teilnahme an der Ausfahrt werden pro Fahrzeug ein Roadbook und Startnummer gestellt, sowie pro Teilnehmer sämtliche Eintrittsgelder für 
Besichtigungen, ein kleines Frühstück, Mittagessen inkl. einem Softdrink, sowie Kaffee und Kuchen übernommen. 

Nenngeld 
Das Nenngeld beträgt EUR 35,- pro Teilnehmer für Spesen (der Anteil von EUR 35,- ist jeweils für Fahrer und Beifahrer zu entrichten). Darüber hinaus bitten 
wir um eine Spende iHv. 100,-€ pro Fahrzeug. Dass Nenngeld ist ein Reuegeld und wird nicht erstattet. Das Nenngeld und die Spende sind bis zum . 14 
April 2017 auf das Konto des Lions Clubhilfswerk Berlin-Meilenwerk e.V., IBAN: DE17 1009 0000 7420 7690 02 (Kto 7420769002, BLZ 10090000 
Volksbank Berlin eG) zu leisten. Über den Betrag von 100,-€ kann bei Bedarf eine Spendenquittung ausgestellt werden. 

Dokumentenabnahme: 

Folgende Unterlagen müssen vom Team vorgelegt und während der gesamten Veranstaltung mitgeführt werden: 
• Nennbestätigung 
• gültiger Führerschein des Fahrers 
• Fahrzeugpapiere 
• Haftpflichtversicherungsnachweis 
• evtl. Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 

Die in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge der Teilnehmer müssen mit den gesetzlich geforderten Mindestversicherungssummen versichert sein. Im 
Ausland zugelassene Fahrzeuge müssen eine Mindesthaftpflichtversicherung von € 1.000.000,-- pauschal besitzen. Mit Abgabe der Nennung erklären die 
Fahrer, dass für das genannte Fahrzeug eine diesen Vorschriften entsprechende Haftpflichtversicherung uneingeschränkt in Kraft ist. 

Technische Abnahme: 
Nach erfolgter Dokumentenabnahme folgt die technische Abnahme. 
Die technische Abnahme hat allgemeinen Charakter – Kontrolle der Marke und des Modells des Fahrzeugs, Baujahr, Übereinstimmung mit den 
Straßenverkehrsvorschriften, Anbringung der Startnummern und Rallyeschilder und ggfls. Sponsorenwerbung. 
Die technische Abnahme entbindet den Fahrer bzw. Fahrzeugeigentümer nicht von der Verantwortung für die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs. 
Nach bestandener technischer Abnahme wird das Fahrzeug gekennzeichnet. Fahrzeuge ohne diese Kennzeichnung werden nicht zum Start zugelassen. 

Fahrer Beifahrer

Name: Name:

Vorname: Vorname:

Geburtsdatum: Geburtsdatum:

Anschrift: Anschrift:

Fahrzeugmarke: Fahrzeugbaujahr: 

Fahrzeugmodell: Amtl. Kennzeichen: 

(Mobil-) Telefon: E-Mail: 
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Vom Veranstalter 
auszufüllen

Startnummer:

Nennungseingang:

Eingang Nenngeld 
bar / Überweisung am:

Versand der 
Nennungsbestätigung am:



Rallyeschilder, Startnummern, Sponsorenwerbung 

Jedes Team erhält vom Veranstalter Rallyeschilder mit Startnummern und Sponsorenwerbung. 
Die Rallyeschilder, auf denen auch die Startnummern und Sponsoren aufgedruckt sind, müssen während der gesamten Veranstaltung gut sichtbar an der 
Windschutzscheibe des Fahrzeuges angebracht sein. Sie dürfen auf keinen Fall, auch nicht teilweise, die amtlichen Kennzeichen verdecken. Das Fehlen 
der Startnummern, der Sponsorenwerbung oder der Rallyeschilder kann zum Ausschluss der Teilnahme führen. 
Für eventuelle Schäden am Fahrzeug, die durch das Anbringen der Startnummern entstehen, haftet der Veranstalter nicht. 

Persönlichkeitsrechte / Medienberichterstattung 

Mit Abgabe der Nennung geben die Teams/Fahrer/Beifahrer sowie Fahrzeugeigentümer ihr Einverständnis, dass sowohl der Veranstalter als auch beteiligte 
Dritte (insbesondere Sponsoren) alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung angefertigten Bild-, Ton- und Filmmaterialien (und damit auch Bildnisse und/
oder Namen von Teams/Fahrern/Beifahrern) zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenzt in allen Medien sowohl zu redaktionellen als auch zu 
Werbezwecken im Zusammenhang mit bzw. unter Bezugnahme auf die Veranstaltung nutzen dürfen. 

Außerdem geben die Teams/Fahrer/Beifahrer/ Fahrzeugeigentümer mit der Nennung ebenso ihr Einverständnis zur Veröffentlichung eines eingereichten 
Fotos vom Wettbewerbsfahrzeug sowie der Starterliste inklusive Namen und Wohnort von Fahrer und Beifahrer sowie die Fahrzeugdaten. 

Weiterhin geben die Teams/Fahrer/Beifahrer /Fahrzeugeigentümer, auch im Namen ihrer Sponsoren, mit Abgabe der Nennung ihr Einverständnis, dass der 
Veranstalter die Adressen der Teilnehmer auf Anfragen nur an die vom Veranstalter akkreditierten Fotografen weitergeben kann, damit diese ihre Fotos den 
Teilnehmer anbieten und zuschicken können. 

Ansprüche gegenüber dem Veranstalter, anderen berichtenden Medien oder beteiligten Dritten (insbesondere Sponsoren) können nicht geltend gemacht 
werden. 

Für jedwede Berichterstattung in Wort, Bild und Ton seitens Dritter übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung. 

Allgemeine Erklärungen vom Teilnehmer 
Der Teilnehmer versichert, dass die in dieser Erklärung gemachten Angaben richtig und vollständig sind. Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der 
Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten 
Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 

Erklärungen vom Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung  
Die Teilnehmer/Fahrzeugeigentümer erklären mit Abgabe dieses Formulars den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit 
den Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen 

- den  Lions Club Berlin Meilenwerk, dessen Vorstandsmitglieder, Mitglieder, Mitarbeiter und Beauftragte, 
- den  Lions Club-Hilfswerk Berlin Meilenwerk e.V., dessen Vorstandsmitglieder, Mitglieder, Mitarbeiter und Beauftragte,  
- die vom Lions Club Berlin Meilenwerk mit der Durchführung beauftragten Personen,  
- den Geländeeigentümern, 
- Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,  
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht 

werden, und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen,  

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer bei sonstigen Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – 
beruhen, 

gegen die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere 
Vereinbarungen zwischen Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang 
mit der Veranstaltung entstehen, 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – 
beruhen. 

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe dieser Teilnahmeerklärung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus 
jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 

Ort Datum Unterschrift des Fahrers

           

Ort Datum Unterschrift des Beifahrers
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Bei Minderjährigen muss dieses Formular auch von dem/den gesetzlichen Vertreter/n nachfolgend unterschrieben werden. (Mit der Unterschrift 
nur eines Erziehungsberechtigten versichert dieser, dass alleiniges Sorgerecht besteht bzw. der andere gesetzliche Vertreter sein Einverständnis 
erklärt hat.)   

Kontakt: 
Die ausgefüllte und unterschriebene Nennung ist im Original an den Activity Beauftragten des Lions Club Berlin Meilenwerk, Herrn Rüdiger Nickel, 
Kudowastr. 38, in 14193 Berlin zu senden. Vorab kann diese auch per e-Mail an: activity@lionsclub-berlin-meilenwerk.de gerichtet werden. Nach Eingang 
der Nennung und des Nenngeldes wird eine Teilnahmebestätigung per e-Mail an die Teilnehmer verschickt, in welcher der Ort und die Zeit des Starts 
bekannt gegeben werden.

     
Vor- und Zuname des 1. gesetzlichen Vertreters Unterschrift des 1. gesetzlichen Vertreters

     
Vor- und Zuname des 2. gesetzlichen Vertreters Unterschrift des 2. gesetzlichen Vertreters
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